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Berufsorientierung an allgemein bildenden Schulen 
RdErl. d. MK vom 4.8.2004 - 32–81431 (SVBl. Nr.9/2004 S.394; ber. SVBl. Nr.12/2004 S.536) - VORIS 22410 - 
Bezug:  […] Erlass „Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums" vom 3.2.2004 (SVBl. S.107 
– VORIS 22410) […]

1. Allgemeines 

Allgemein bildende Schulen haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler zur Aufnahme einer Berufstätigkeit 
zu befähigen und sie auf eine begründete Berufswahlentscheidung vorzubereiten. 
Die einzelnen Schulformen führen berufsorientierende Maßnahmen auf der Grundlage der schulformspezifi-
schen Zielsetzungen durch und berücksichtigen regionale Gegebenheiten. Sie arbeiten dabei entsprechend den 
schulformbezogenen Erfordernissen mit Betrieben, Wirtschaftsverbänden, berufsbildenden Schulen, der Berufs-
beratung und anderen außerschulischen Partnern zusammen. 
Berufsorientierende Maßnahmen werden an allgemein bildenden Schulen im Rahmen ihres schulgesetzlichen 
Auftrags als Schulveranstaltungen durchgeführt. 

2. Schulformspezifische Schwerpunkte […]

2.2 Realschule / Gymnasium 
In der Realschule und im Gymnasium bilden das Schülerbetriebspraktikum und die Betriebserkundung zusam-
men mit der dazugehörigen Vor- und Nachbereitung den Schwerpunkt berufsorientierender Maßnahmen. 
Das Schülerbetriebspraktikum umfasst als Blockpraktikum 10 bis 15 Arbeitstage, die in der Regel in einem Be-
trieb oder in einer anderen Einrichtung abgeleistet werden. In der Realschule kann das Schülerbetriebspraktikum 
durch ein weiteres, höchstens 10 Arbeitstage umfassendes Praktikum ergänzt werden. 
In der Realschule und im Gymnasium werden Betriebserkundungen frühestens ab dem 8., Schülerbetriebsprakti-
ka in der Regel ab dem 9.Schuljahrgang durchgeführt. […]

3. Zusammenarbeit mit Betrieben, […]

3.1 Zusammenarbeit Schule – Betrieb 
Die Zusammenarbeit der allgemein bildenden Schulen mit Betrieben schließt alle Einrichtungen ein, die geeignet 
sind, Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen in einem Ausbildungsberuf oder eine berufliche Tätigkeit 
vorzubereiten, ihnen Kenntnisse über einzelne Berufe oder Berufsgruppen zu vermitteln sowie ihre Neigungen 
und Fähigkeiten zu entwickeln. Hierzu zählen u.a. auch Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft. 
Alle mit Betrieben durchzuführenden Maßnahmen zur Berufsorientierung müssen inhaltlich und organisatorisch 
mit diesen abgestimmt werden. Dazu informiert die Schule die kooperierenden Betriebe über die Ziele, Inhalte  
und die Organisation einschließlich der Vor- und Nachbereitung ihrer berufsorientierenden Maßnahmen und 
stimmt bei Schülerbetriebspraktika und Betriebs- oder Praxistagen den Einsatz der Schülerinnen und Schüler so-
wie deren Betreuung durch Lehrkräfte der Schule mit ihnen ab. […]

4. Berufsorientierende Maßnahmen […]

4.2 Schülerbetriebspraktikum
Die Schule trifft die Auswahl geeigneter Praktikumsstellen. Dies gilt auch dann, wenn die Schülerinnen und  
Schüler sich selbst um einen Praktikumsplatz bemühen. Dabei ist den besonderen Belangen von Schülerinnen  
und Schülern mit Behinderung Rechnung zu tragen. 
Praktikumsbetriebe werden so gewählt, dass sie für die Schülerinnen und Schüler vom Wohnsitz oder von der 
Schule aus zumutbar erreichbar sind und eine schulische Betreuung sichergestellt werden kann. Über den Besuch 
weiter entfernt liegender Praktikumsbetriebe entscheidet die Schule. Die hierbei entstehenden Kosten für die  
Schülerbeförderung tragen die Erziehungsberechtigten. 
Die Schule ist verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler vor Beginn des Schülerbetriebspraktikums über die  
wichtigsten Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in den Betrieben zu informieren. Wäh-
rend des Praktikums suchen die betreuenden Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler am Praktikumsplatz auf  
und halten zu den Betrieben Kontakt. Die Schule stellt den Betrieben die Ergebnisse der Auswertung des Schü -
lerbetriebspraktikums zur Verfügung. […]

5. Schutzbestimmungen 

5.1 Beratung und Information zu Arbeitsschutzregelungen 
In Niedersachsen führen die staatlichen Gewerbeaufsichtsämter als Arbeitsschutzbehörden neben der Überwa-
chung der Einhaltung von Arbeitsschutzregelungen auch Informationen und Beratungen durch. Diese beziehen 
sich auch auf eine eventuell notwendige persönliche Schutzausrüstung der Schülerinnen und Schülern in Betrie -
ben. […]
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5.2 Regelungen durch das Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) und das Infektionsschutzgesetz (IfSG)
Bei der Durchführung berufsorientierender Maßnahmen sind die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
und des Infektionsschutzgesetzes einzuhalten. Die wesentlichen Bestimmungen beziehen sich auf die folgenden 
Punkte: 

 Kind im Sinne des JArbSchG ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist: (§2 Abs.1) - Jugendliche oder Jugendlicher 
im Sinne des JArbSchG ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist (§2 Abs.2). Jugendliche, die der Vollzeit -
schulpflicht unterliegen, gelten als Kinder im Sinne des JArbSchG (§2 Abs.3). 

 Schülerinnen und Schüler bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres dürfen nur mit leichten und für sie geeigne-
ten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich beschäftigt werden (§5 Abs.2 Satz 2  
i.V.m. §7 Satz 1 Nr.2 JArbSchG). Die Vorschriften der §§ 9 – 46 JArbSchG sind ebenfalls entsprechend anzu -
wenden; dabei kommen die Vorschriften über die Berufsschule (§9), Prüfungen und außerbetriebliche Ausbil-
dungsmaßnahmen (§10), Urlaub (§19) und Ausnahmen in besonderen Fällen (§21) nicht in Betracht. 

 Die Vorschriften über die gesundheitliche Betreuung (§32 – 46) finden ebenfalls keine Anwendung, weil ein 
Block des Schülerpraktikums oder einer berufsorientierenden Maßnahme nur den kurzen Zeitraum von in der 
Regel maximal 15 Arbeitstagen umfasst. 

 Vor Aufnahme einer Tätigkeit in einer Gemeinschaftseinrichtung (Kinderkrippen, Kindertagesstätten, Horte, 
Schulen oder sonstige Bildungseinrichtungen, Heime, Ferienlager oder ähnliche Einrichtungen) ist entsprechend 
§35 des IfSG eine Belehrung über die gesundheitlichen Anforderungen vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit  
durch die Praktikumseinrichtung erforderlich. Teilnehmende an Maßnahmen zur Berufsorientierung müssen die 
gesundheitlichen Anforderungen des §34 IfSG erfüllen. Für Schülerinnen und Schüler, die eine Tätigkeit i.S. des  
§42 IfSG (Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln sowie Tätigkeiten in Küchen von 
Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen) oder in Gemeinschaftseinrichtungen i.S. d. §33 IfSG (Einrichtungen, 
in denen überwiegend Säuglinge, Kinder oder Jugendliche betreut werden) aufnehmen wollen, gelten hinsicht-
lich der gesundheitlichen Anforderungen besondere Vorschriften. Einzelheiten hierzu sind dem IfSG und den da-
zu ergangenen Ausführungsbestimmungen sowie den in mehreren Sprachen vorliegenden Merkblättern zu ent-
nehmen. Ggf. erforderliche bescheinigungspflichtige Belehrungen durch das Gesundheitsamt sind gebührenfrei. 

 Bei einer Beschäftigung in Krankenhäusern dürfen die Teilnehmenden am Praktikum nicht mit Personen in 
Berührung kommen, die an übertragbaren Krankheiten leiden. 

 Auf die besonderen Beschäftigungseinschränkungen und –verbote bei der Beschäftigung mit gefährlichen Ar-
beiten im Sinne des §22 JArbSchG wird hingewiesen. Ausnahmen von diesen Beschäftigungsverboten sind im 
Rahmen der Berufsorientierung nicht zulässig. 

5.3 Unfallschutz 
Für die Dauer der Durchführung berufsorientierender Maßnahmen unterliegen die Schülerinnen und Schüler wie 
beim Schulbesuch der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Als Informations- und Anleitungsmaterial hat der Bundesverband der Unfallkassen seine Schriften in das Inter-
net eingestellt: http://regelwerk.unfallkassen.de (Kennziffer: GUV-SI 8034). 
Außerdem wird den Schülerinnen und Schülern der von kommunalen Schulträgern getragenen Schulen durch 
den Kommunalen Schadensausgleich Hannover Deckungsschutz für Haftpflicht- und Sachschäden gewährt. Die-
se Leistungen umfassen Haftpflichtdeckungsschutz in Fällen, in denen von Dritten im Zusammenhang mit dem 
Betriebspraktikum gegen Schülerinnen oder  Schüler  Haftpflichtansprüche geltend gemacht  werden.  Die De-
ckungssummen sind begrenzt. 
Sachschadendeckungsschutz in begrenzter Höhe für das Abhandenkommen oder die Beschädigung von Klei-
dungsstücken, Fahrrädern und zum Gebrauch im Betriebspraktikum bestimmter Sachen, soweit der Schaden im 
Zusammenhang mit dem Betriebspraktikum entstanden ist. 
Die jeweiligen Beträge können beim Schulträger und beim Kommunalen Schadensausgleich Hannover abgefragt 
werden. 
Ein Anspruch auf die vorgesehenen Leistungen besteht nicht, wenn und soweit aufgrund einer gesetzlichen oder 
freiwilligen Versicherung oder aus einem anderen Rechtsgrund von dritter Seite eine Entschädigung verlangt 
werden kann. 

6. In - Kraft - Treten und Aufhebung von Vorschriften 
Dieser Erlass tritt am 01.09.2004 in Kraft. 
[…]

http://regelwerk.unfallkassen.de/

